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NachstehendeBekanntmachung wird aus Er¬
suche» des Königlichen Kriegsministeriumshiermit
zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Be
merken, daß. soweit nicht nach den allgemeinen
Ztrasgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevor-
schriften nr-ch § 6 *) der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung
vom 26. April 1917 (Reichs-Gesetzbl, S . 376)
und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht
nach85** i der Bekanntmachungen über Borratser¬
hebungen vom ,2. Februar 1915, ,3. September
>915 und 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl.
seile 54, 549 und 684) bestrast wird.
Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes ge¬
mäß der .Bekanntmachungzur Fcrnhaltnng un¬
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23, Sep¬
tember 1915 (Reichs-Gesetzbl, S , 603) untersagt
«»erben.

8 1.
Son Der Bekanntmachungvetrossene Gegenstünde.

Bon den Anordnungen dieser Bekanntmachung
werben betroffen:

r. Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit
weloftraje bis zu zehntausend Mark wird, sofern
chcht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Stra¬
hn verwirkt sind, bestraft:
^ wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand

beiseiteschasst, beschädigt oder zerstört, verwendet,
verkauft oder kauft ober ein anderes Beräuße-
rungs- oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt:
wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und -pfleglich zu be
handeln, zuwiderhandelt:

*• wer den erlassenen Aussührungsbestiinmungen
zuwjdcrhandelt.

Wer vorsätzlich die Auskunst,  zu der
; “ni Grund dieser Verordnung verpjltchtet ist,

„"»l in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich
nrichtjgx oder unvollständige Angaben macht/

mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
..Jt Geldstrase bis' zu zehntausend Mark bestraft:
nai können Vorräte, die verschwiegen sind, tm

<cl>iil für dem Staate verfallen erklärt werden,
s/fmo wird bestraft, wer vorsätzlich die vorge-
^iertäht„ ^ »vrbücher einzurichten oder zu führen

fahrlässig die Auskunst, zu der er auf®r MMtamg ote Austunsi, zu oei er au,
. rund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
»̂ .Wetzten Frist erteilt oder unrichtige wder
s,̂ "»ständige Angaben rnacht, wird mit Geld-

bis zu dreitausend Mark oder im Unver-
z,Lensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
J ^ /t, Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die
»rgejchriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu
"vre» unterläßt.

Bo« 20 3a«i 1917.

a) sämtliche fahrbaren und ortsfesten Feuerbuchs¬
kessel mit Heizröhren, sowohl solche mit fest
verbundener Dampfmaschine (sogenannte Loko¬
mobilen), als auch solche ohne Dampfmaschine,
sofern ihre Normalleistung mehr als 20 PS,
normal oder ihre Heizfläche ntehr als 20 Qua¬
dratmeter beträgt:

b) die zu den vorbezeichneten Kesseln gehörigen
Sicherheitsvorrichtungen und sonstiges Zubehör,
sowie Reserveteile.
Unter Sicherheitsvorrichtungen  sind

sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Armaturen und
Vorrichtungen, ivie Wasserstandsaiizeigevorrichiung
mit Schittzglas, Probierhähne , Kontrotlstntzen mit
Dreiwegehahn, Manometer, Sicherheitsventile, Ab¬
laßhahn, Sveisevorrichtungen und Funkensänger
zu verstehen.

Zn sonstigem Zubehör  rechnen alle zur
Jnbetriebsetzung und Bedienung nötigen Werk¬
zeuge, ivie Schaufeln, Schürhaken, Krücken, Rohr-
bürste, Sangrohre , Schraubenschlüssel, Hammer,
Meißel, Ventilheber, Oelkannen nsw., und bei
den fahrbaren Lokomobilen außerdem noch Deich¬
sel, Wagen, Hemmschuh, Bremsklötze mit Unter¬
lagen zum Festklemmen der Fahrräder usw.

Als Res erveteile  sind anzusehe,» egoa vor¬
handene Reserve-Wasserstandsgläser, Gummiparkun¬
gen, Roststäbe, Kolbenringe, Rohrsysteme und der¬
gleichen.

Die aiifgesührlen Gegenstände sind auch dann
betroffen, toe/rtt sie sich nicht in gebmnchsfähigem
Zustande befinde». In der Herstellung begriffene
Gegenstände unterliegen der Beschlagnahme genM
dieser Bekanntmachung vom Zeitpunkt ihrer Fer¬
tigstellung ab.

Nicht betroffen  werden:
Straßenzuginaschinen (Traktoren), Straßen¬
walzen, sowie Dauipspslugntaschine»,

8 2.
Beschlagnahme.

Die im 8 1 lbezeichneten Gegenstände sind be¬
schlagnahmt.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die
Vornahme von Veränderungen au den von ihr be¬
rührten Gegenständen verboten und rechtsgeschäst-
liche Verfügungen über sie nichtig;sind, soweit nicht
nach den nachfolgenden BestimmungenAusnahmen
gestattet sind. Den rechtsgeschästlichen Versügungen
stehen Verfügungen gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung er¬
folgen.

8 .4.
Zulässige Atyändemiigtn und Verfüg ui... u.

i Trotz der Beschlagnahme ist der ordnungs ? :-.äß,e
Weitergebrauchder beschlagnahmten Gege„ ade
gestattet, solange das Kriegsministerium, Krregs-
amt, Waffen- und Mnnitions --Beschaffung. ,
Chefingenieur R - ll 4 s, Berlin W. 15, >. --
sürstenüamm 193/94, keine andere Berfü z t
trifft. Ferner sind zulässig alle Becände :gen,
die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Ge¬
brauchsfähigkeit erforderlich sind.

Alle anderen Veränderungen und Verfüg ,en
sind nur zulässig, wenn sie aus Veranlassung oder
mit Zustimmung der genannten Stelle erfolgen.
Anträge aus Zustimmung zu Veränderungen oder
Verfügungen (z. B. Verkauf, Bermietun > uv.)
lütt» an die zuständige Maschinen-Ausgleigstella
zu richten, welche die Anträge nach Begutachtung
durch die Kriegsamtstellen des zuständigen stell¬
vertretenden Generalkommandos an das W
nnd Munitions-Beschaffungsamr zur Ents.i. img
weiterleitet-

Für solche Gegenstände der im ü 1 genannten
Art, die sich als Betriebsmittel in öffentlichen
Elektrizitätswerken, Gasanstalten und Wa: mer¬
ken befinden, ist die Befugnis , Veränderungen oder
Verfügungen zu veranlassen oder zu r,; ' .tm,
auf das Kriegsamt, Kriegs-Rohstosf-Abtenung,

i Sektion E 1, Berlin SW ., Königgrätzer Straße
28, übertragen, an welche Anträge um:: tvc

! (ohne Vermittelung der Maschinenausgleich' -llen/
! zu richten sind. -

8 5-
Meldepflicht.

Die im ß 1 bezeichneten Gegenstände t<M c-
liegen der Meldepflicht, auch wenn sie, ansbrg'e-
rungsbedürftig sind,

8 6.
Meldepflichrige Personen.

Bon der Meldepflicht werden betroffen:
a) alle Personen, welche Gegenstände der im 8 1

bezeichneten Art im Gewahrsam haben oî r „us
Anlaß, ihres Handelsbetriebes oder so- ' des
Eriverbes wegen kaufen oder verkaufet,:

d) gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben
solche Gegenstände erzeugt, ausgebessert oh't
verarbeitet werden:

o) Kommunen, öffentlich-rechtliche Körpersg aschn
und Verbände.



§ 7.
Ausnahmen von der Meldepflicht.

Von der Meldepflicht nach K8 5 und 6 (aber
nicht von der Beschlagnahme gemäß , §§ 2, iS und
4) ausgenommen sind Diejenigen Gegenstände der
int ! § 1 -genannten Art , die regelmäßig dau¬
ernd  in einem Betriebe benutzt werden , der unter
8 2 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfs¬
dienst vom 5 . Dezember 1616 (Reichs -Gesetzbl.
S . 1333 ) fällt . Nickt regelmäßig dau¬
ernd  benutzte Gegenstände der int , 8 1 genannten
Art sind auch von diesen Betrieben zu melden.
Soweit es sich um notwendige Reserven handelt,
ist dies auf den Meldekarten unter Bemerkungen
anzugeben.

Bei ösfeutlichcn Elektrizitätswerke », Gasanstal¬
ten und Wasserwerken , welche die von dieser Be¬
kanntmachung betrosfenen Gegenstände (§ l)  litt
Betriebe benutzen , entscheidet im Zweifel das
Kriegsministerinm , Kriegsamt , Kriegs -Rotistoff-
Abteilung , Sekt . El , Berlin SW . 11, Königgrätzcr
Strafte 28 , ob Meldepflicht vorliegt . Bei allen
anderen Anlagen , welche öffentlichen Zwecken die¬
nen , sind von der Meldepflicht nur diejenigen
Maschinen ausgenommen , welche die höchste Be¬
lastung zu decken haben . Hierzu darf dann noch
ein weiterer Maschinensatz als notwendige
Reserve gerechnet werden.

Ferner sind von der Meldung befreit solche,
Gegenstände der im 8 1 genannten Art , welche ach
Tage des Inkrafttretens dieser Bekanntmachung
sich in einem landwirtschaftlichen Betrieb befinden.
Nicht befreit sind die für ein Nebengewerbe des
landwirtschaftlichen Betriebes bestimmten Gegen¬
stände.

8 8.
Melvebeitimmuttgt»

Für die erste Meldung ist der mit Beginn des
20 . Juni 1917 (Stichtag ) vorhandene Bestand an
meldepslichtigen Gegenständen maßgebend . Die
Meldung hat bis zum 10 . Juli 1917 (Meldefrist ) j
an die Berteilungsstelle für Lokomobilen ^ e,im
kriegsministerium , Kriegsamt , Waisen - und Mu¬
nitions - Beschaffungsamt , Berlin W . 15 , Kurs 'är - !
steudamin 193/94 , aus den amtliche » Meldekarten j
für Lokomobilen zu erfolgen . Ans jeder Melde - -
karte darf nur eine  Lokomobile (Kessel ) bezw . j
ein Maschinensatz gemeldet werden.

Es bestehen 5 Arten von Melsekarten , und
zwar:

Kennbuchstabe A für fahrbare Lokomobilen ohne
Kondensation»

Kennbuchstabe 8 für fahrbare Lokomobilen mit |
Kondensation,

Kennbuchstabe C für ortsfeste Lokomobilen ohne
Kondensation,

Kennbuchstabe I) für ortsfeste Lokomobilen mit
Kondensation,

Kennbuchstabe E für fahrbare nnd ortssleste
Lokomobilkessel.

Die Meldekarten sind genau nach hen aufge-
druckten Amveisungen auszufüllen und dürfen keine,
weiteren Mitteilungen enthalten . Bei reparatur¬
bedürftigen Lokomobilen sind die vorhandenen
Mängel und der Umfang der erforderlichen Jn-
standsetzuttgsarbeiten unter „ Bemerkungen " nnd
„fehlende Teile " zu melde,» .

Jeder zur Meldung Verpflichtete ha , außer den
Meldekarten eine S a m m e l l i st e auszufüllen , in
der alle seine Meldungen zusaminengetragen siird
und anzugeben ist , wem vie Gegenstände , gehören.

Wird einer der im 8 1 unter a mtb b ausge-
sührten Gegenstände nach dem 20 . Jttni 4917
meldepslichtig durch Fertigstellung oder Durch A » f-
hören einer auf 8 7 Gegründeten Ausnahme , so hat
vie Meldung innerhalb von 3 Tagen an die vor-
btzzeichnete Stelle zu geschehen . Für die am Stich¬
tage ans dem Versand befindlichen Gegenstände ist
der Empfänger meldepslichtig.

Meldungen , die bisher schon dent Kriegsmini¬
sterium oder anderen Stellen gemacht worden sind,
entbinden nicht von den durch diese Bekannt¬
machung vorgeschriebenen Meldungen

Die Meldekarten und Sammellisten für Loko¬
mobilen sind von der Verteilungsstelle für Loko¬
mobilen beim Kriegsministerium , Kriegsamt , Waf¬
fen - nnd MunitionS - Beschassungsamt , Chefinge¬
nieur R . II 4 «, Berlin W . 15 . Knrfürstendaistm
193/94 , anzusordern . Die Anforderung hat post¬
frei aus einer Postkarte zu erfolgen , die nichts an¬
deres enthalten darf , alz die kurze Anforderung!
der erforderlichen Anzahl Karten jeder Art nach

den vorstehenden Kennbuchstaben , sowie der Sam¬
melliste , ferner deutliche Unterschrift mit genauer
Adresse und Firmenstempel . Die Anforderung
kann auch persönlich in der Zeit von 9 —12 Uhr
vormittags bei der vorbezeichneten Stelle erfolgen.

8 9-
Enteignung.

Die. von dieser Bekanntmachung betrosfenen
Gegenstände ( § 1 ) können im Bedarfsfälle ent¬
eignet werden . Hiermit ist insbesondere dann zu
rechnen , wenn ein vom Waffen - und MnnffionS-
Beschafsungsamt zuvor ancmpsphlener freiwilliger
Verkauf oder Vermietung nicht innerhalb 8 Tagen
zustande kommt.

Kommt im Falle der Enteignung eine Einigung
über den Uebernahmepreis nicht zustande , so ent¬
scheidet das Reichsschiedsgericht für Kriegswirt¬
schaft, Berlin W . 10 , Viktoria strafte 34.

§ 10.
Lagert,uchsüvrung und Auskunftserteilung . 1

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbnch zu
führen , aus dem die Vorräte und jede Aenderung
der Vorräte an von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenständen und ihre Verwendung er-
ffchtlich sein mnft . Soweit der . Meldepslichtig^
bereits ein solches Lagerbuch führt , braucht ctft
besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten Beamten der Militär - und Poli¬
zeibehörden ist die Prüfung des Lagerbuchqs sowie
die Besichtigung der Räume zu gestatten , in denen
meldepflichtige Gegenstände vermutet werden kön¬
nen . l

8 11.
Anfragen . f

Alle Anfragen , welche diese Bekanntmachung
und die von ihr berührten Gegenstände betreffen,
sind zu richten an das Kriegsministerium , Kriegs¬
amt , Waisen - und Munitions - Beschaffungsamt,
Chesrngenieur R . II 4 e, Berlin W . 15 , Kur-
sürstendamm 193/94 , soweit es sich nicht um Be¬
triebsmittel von össentlichen Elektrizitätswerke » !
Gasanstalten und Wasserwerke, , handelt . Bei letz¬
teren sind die. Anfragen an das Kriegsministerium,
Kriegsamt , Kriegs - Rohstoff - Abteilung Sekt . El,
Berlin SW . 11, Königgrätzer Straße 26 , zu rich¬
ten.

8 12.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 20 . Juni 1917
in Krast.

Frankfurt o- M ., den 20 . Juni 1917.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

Mainz , den 20 . Juni 1917.
Das Gouvernement der Festung Mainz.

4 . B e d i n g u n g e n. Der Arbeitgeber hat den
konunandierten Militärpersonen neben freier Un¬
terkunft und Verpflegung die Hin - und Rückslahr-
kosten und ferner eine angemessene Vergütung z„
zahlen . Die Vergütung wird auf 1,50 Mk . pro
Tag festgesetzt, wobei zu berücksichtigen ist, Haft
der Kommandierte während dieser Zeit eine Löh¬
nung nicht erhält . Ausnahmsweise kann bei amt¬
lich bescheinigter besonderer Bedürftigkeit und Not¬
lage des Arbeitgebers aus die Erstattung der vor¬
stehend erwähnten Vergütung verzichtet werden.
Der Antrag hierauf ist vor oder bei Anforderung
der Mannschaften zu stellen.

Zur Verpflegung der Kommandierten können
in Ausnahmesällen den Arbeitgebern Lebensmit¬
tel , ausschl . Fleisch und Brot , aus Truppen - oder
.yeeresbeständen gegen Bezahlung der Selbstkosten
überlassen werden . Anforderungen sind an Vst
zuständigen militärischen Lebcusmittetämter za
richten . In den Fällen , in welchen die Komman¬
dierten von den Getneinde, , angesordert werden,
haben die Geldzahlungen an die Militärpersonen
durch die Gemeinden zu erfolgen , denen die Um¬
lage der Kosten ans die einzelnen Arbeitgeber über¬
lassen bleibt.

5 . Für die zum Frühdrnsch angesorderten Mann¬
schaften gelten besondere Bestimmungen.

Frankfurt a - M ., den 14 . Juni 1917.
Kon Seiten des stellv . Generalkommandos

Der tzyef des Stades:
gez. de G raaf,

Generalleutnant.

An die Herren Bürgermeister des Kreises!
Abdruck zur Kenntnis und event - weiteren Pex-

anlassung . .

Rüdesheim , den IS . Juni 1917.
Der Königliche Aandrat.

Wagner . >

XVIII . Armeekorps
Stelloet tretendes Generalkommando.

Abt. Ilb ., IV », VII Tgb.-Rr. 6188.

Betr . Gestellung von Militürpersonen zur Ernte¬
hilfe.

1. Zur Erntehilfe sollen der Landwirtschaft
Militärpersonen in weitgehendstenr Mafte , zur Ver¬
fügung gestellt werden.

2 . Empfehlen würde es sich, wenn die Mann¬
schaften von der Gemeinde angefordert und durch
die Wirtschastsausschüsse zur Arbeitsleistung ein¬
zelnen Landwirten zugeteilt würden Dieses Ver¬
fahren dürfte den Vorteil haben , daß die Ar¬
beitskräfte völlig ausgenutzt und auch den kleinen
Besitzern zugesührt werden können Wo sich dies
nicht ermöglichen läßt , könne » Mannschaften auch
zu einzelnen Landwirten kommandiert werde » .

3 . Anträge aus Gestellung von MilitKrpersonen
zu diesem Zwecke sind durch den örtlichen Wirt¬
schaftsausschuß über die Kriegswirtschastsstelle an
das Kriegswirtschaftsamt zu richten . In , eiligen
Fällen kann dies telegraphisch oder telefonisch unter!
Nachholung des schriftlichen Antrags erfolgen . Der
Antrag har die genauen Angaben über:

a ) die abzuerntende Fläche unv Fruchtart (Heu,
Getreide , Hackfrucht ),

v) die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte , Ein¬
schließlich jugendlicher Personen nach Zahl , Ge¬
schlecht und Alter,

c ) Zahl und Art der vorhandenen landwirtschasst
lichen Maschinen,

ä ) die Anzahl der geforderteil Mannschaften,
e) die voraus 'nchtliche Dauer der Beschäftigung

zu enthalten . Außerdem
k) eine Ernverständniserkhärung » mit nachstehend

aufgeführten Bedingungen , unter welchen die
Mannschaften kommandiert werden-

Vaterländischer Hilfsdienst.
Aufforderung des Kriegsamtes zur Freiwilligen
Meloung gemäß 8 7 Abs -2 des Gesetzes über

den vaterländischen Hilfsdienst.
Hilssüieilstpslichtige werden zur Verwendung bei

Militärbehörden und Liviloerwaltnngen im be¬
setzten Gebiet für folgende Beschäffigungsarttn
gesucht : . „

Gerichtsüientz , Post - und Telegraphendtench
Maschinen - uno Hilfsschreiber , Botendienst , tech¬
nischer Dienst , Kraftsahrerüienst , Eisenbuhndienst,
Bäcker und Schlächter , Handwerker reder Art,
land - und forstwirtschaftlicher Arbeitsdienst , an¬
derer Arbeitsdienst reder Art , Pserdepsleger:
Kutscher , Viehwärter , Sicherheitsdienst (Äahnschutz,
Gefangenen - und Gesängnisdewachnng )., ranken-
pstege.

Hilfsdienstpslichtige mit französischen ooer olä-
mischen SPrachkenntnisse, , werden besonders berück'
sichtigt . . „ •

Hilfsdienstpflichtige int wehrpflichtigen Aller
werden nicht angenommen.

Bis zur endgültigen Ueberweisung an bte Be¬
darfsstellen des besetzten Gebietes wtrd ein
läufiger Dienstvertrag " abgeschlossen . Die Htsts-
dienstpflichtigen erhalten : Freie Verpflegung ödst
Geldentschädigung für Selbst,Verpflegung , Pj
Eisenbahnfahrt zum Bestimmungsort und zurum
freie Unterkunft , ilceie Benutzung der Feldpoi !-
frere ärztliche und Lazarettbehandlung , svwte chM
gemessenen Lohn für die Dauer des vorläustgen
Dienstvertrages . Die endgültige Höhe des Lohn?
oder Gehaltes kann erst bei Abschluß des endM
tigen Dienstvertrages festgesetzt werden , und rich»
sich nach Art und Dauer der Arbeit , sowie m« i
der Leistung ; eine auskömmliche Bezahlung mu»
zugesichert . Im Falle des Bedürfnisses werden
außerdem Zulage gewährt für in der Het« m
zu versorgende Familienangehörige.

Die Versorgung Hilfsoienstpflichtiger , die em.
Kriegsdienstbeschädigung erleiden , uno ihrer vm I
terbliebenen wird noch besonders geregelt.

Meldungen nimmt entgegen : .
Das Bezirkskommando Wiesbaden , Bettraw

strafte 3 , Zimmer 68.
Es sind beizubringcn : , ,,
Etlvaige Militärpapiere , Beschäfrigungsauswe

ooer Arbeitspapiere , .erforderlichenfalls . eure
scheinigung gemäß 8 9 Mbls. 1 des Gesetzes uv
den vaterländischen Hilfsdienst lAbkehrschcm ).
gaben , wann der Bewerber die Beschäftigung °
treten kan». Eine vorläufige ärztliche " nm
suchung erfolgt kostenlos bei der Meldung
Bezirkskommando.

_ KriegsamOstelltFmnkfurt a.

flus Gesundheitsriichfichten ist

im Baushalt sofort abzuhochen , und ^
auch nur im gekochten Zuftande genoue
werden . ,

♦

Berantw . Schrijtleitung : I . L. Metz , itüdkDW
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